
TEIL A: PLANZEICHNUNG

1.	 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB;  

§§ 1-14 BAUNVO

REINES WOHNGEBIET (WR)

	 zulässig sind:

	 ausnahmsweise zulässig sind:

Siehe Plan.

Gem. § 3 BauNVO

gem. § 3 Abs. 2 BauNVO

1.	 Wohngebäude,
2.	 Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen 

der Bewohner des Gebiets dienen.

gem. § 3 Abs. 3 BauNVO

1.	 Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, 
die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die 
Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2.	 sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den 
Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienende 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke.

2.	 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1	GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan, gem. § 19 BauNVO
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. §  9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO mit GRZ 
0,3 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1.	 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2.	 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3.	 baulichen Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen.

2.2	ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. §  16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. 
Kellergeschosse sind auf die Zahl der Vollgeschosse 
nicht anzurechnen (§ 21 a Abs. 1 BauNVO).

3.	 BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan
Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. In der offe-
nen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sind Gebäude 
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 

4.	 ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 
Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile 
die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach sind die 
Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen 
definierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zuge-
lassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 
14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 
2 BauNVO gelten entsprechend. (s. ergänzend auch 
Festsetzung zu den Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Carports)

5.	 STELLPLÄTZE, GARAGEN UND CARPORTS
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan.
Stellplätze, Garagen und Carports sind innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche sowie unter 
Einhaltung der Bestimmungen der Landesbauordnung 
in der Abstandsfläche zur südlich angrenzenden Hausnr. 
29 zulässig. Ausnahmsweise sind Stellplätze, Garagen 
und Carports auch außerhalb der Baugrenze zwischen 
Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie zulässig.

6. 	 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE

	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB

Siehe Plan
Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig.

7.	 PRIVATE GRÜNFLÄCHE 
	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

8.	 WALDFLÄCHE
	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 BAUGB

Siehe Plan.

9.	 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

M 1: Gehölzrodung außerhalb der Brut- und 
Setzzeiten
Die Rodung von Gehölzen darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG nur außerhalb der Brut- und Setzzeiten im 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar erfolgen. Um 
einen sicheren Schutz eventuell übertagender 
Fledermäuse zu gewährleisten, wird die Phase der 
möglichen Rodung/Freistellung auf den Zeitraum 
November bis Februar beschränkt.

M 2: Gehölzschutz
Bei der baulichen Umsetzung ist mit geeigneten 
Maßnahmen (Bauzaun, Rückschnitt, ggfs. Stammschutz) 
während der Bauarbeiten sicherzustellen, dass die 
randlichen Gehölze nicht geschädigt werden. Falls es 
zu Schädigungen (Äste, Borke und Wurzeln) kommen 
sollte, wird eine entsprechende Wundversorgung und 
Behandlung durchgeführt (z.B. Wundverschluss mit 
Compo Lac Balsam). Im Übrigen sind die RAS-LP 4 und 
DIN 18 920 zu beachten.

M 3: Bodenarbeiten 
Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist auf 
einen sparsamen, schonenden und fachgerechten 
Umgang mit Boden zu achten. Die Bodenarbeiten sind 
nach den einschlägigen Vorschriften der DIN 18 915 
(„Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 
Bodenarbeiten“) durchzuführen. Die DIN 19731 und 
19639 sind zu beachten.   

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. Juli 2021 (BGBI. I S. 2939).

•	 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. 
I S. 3908).

•	 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

•	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 3901).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 04. Dezember 
2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 12. Mai 2021 
(Amtsbl. I S. 1491).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

•	 Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Oktober 1977 (Amtsbl. 1977 S. 1009), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 
(Amtsbl. I S. 324).

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE
•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am 

__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Wohnbebauung 
Auf dem Schachen“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster überein-
stimmen.

•	 Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat in 
seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebil-
ligt und die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes „Wohnbebauung Auf dem Scha-
chen“ beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, am __.__.____ ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellungnahme ein-
geräumt. 

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Bürger Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch 
den Gemeinderat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 4 BauGB).

•	 Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebau-
ungsplan „Wohnbebauung Auf dem Schachen“ als 
Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Be-
bauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

•	 Der Bebauungsplan „Wohnbebauung Auf dem 
Schachen“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

	 Nohfelden, den __.__.____  	

	 ________________

	 Der Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. §  44 Abs.  3 
Satz  1 und 2 sowie Abs.  4 BauGB und auf die 
Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen 
worden.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Wohnbebauung Auf dem Schachen“, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung und zusam-
menfassenden Erklärung, in Kraft (§  10 Abs.  3 
BauGB).

	 Nohfelden, den __.__.____  	

	 ________________

	 Der Bürgermeister
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PLANGEBIET

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)

•	 Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Mischsystem. 

•	 Die Entwässerungskapazität im unterhalb liegenden Kanalnetz lässt eine direkte Entwässerung der anzu-
schließenden Oberflächen nicht zu. Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist deshalb eine dezentrale Re-
genrückhaltung vorzusehen, die von einem Fachingenieur nach den geltenden Regelwerken zu dimensio-
nieren ist. Dabei muss gewährleistet werden, dass der maximale Abfluss in die Kanalisation 4 I/s nicht 
überschreitet. Die anfallenden Wassermengen für ein 10 jährliches Regenereignis müssen schad-frei zu-
rückgehalten werden.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

•	 Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.

•	 Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/ reflektierenden Materialien.

•	 Dacheindeckungen in glänzenden reflektierenden Materialien sind unzulässig.

•	 Fassaden und Dachflächen der Wohngebäude können zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und Ver-
besserung des Mikroklimas begrünt werden.

•	 Stellplätze sind mit versickerungsfähigen Belägen anzulegen (z.B. Schotterrasen, Rasengittersteine).
•	 Je Wohneinheit sind gem. § 47 LBO zwei Stellplätze auf dem Privatgrundstück nachzuweisen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

Artenschutz

•	 Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen.

Starkregen

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Denkmalschutz

•	 Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

Altlasten

•	 Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in 
seiner Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

Kampfmittel 

•	 Nach Auswertung der vorliegenden Unterlagen sind im Planungsbereich keine konkreten Hinweise auf 
mögliche Kampfmittel zu erkennen. Ein Restrisiko bleibt bestehen. Sollten wider Erwarten Kampfmittel ge-
funden werden, so sind die zuständige Polizeidienststelle und der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüg-
lich zu verständigen.

HINWEISE

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)
Waldabstand
Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von Gebäuden auf waldnahen Grundstücken ein Abstand von 30 
Metern zwischen Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes einzuhalten. Die gleichen Abstände sind bei der 
Neubegründung von Wald zu Gebäuden einzuhalten. Durch die Erweiterung bestehender Gebäude dürfen die 
gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstände nicht verkürzt werden. Die Forstbehörde genehmigt Ausnahmen von 
dem gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstand, wenn
•	 der Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers des von der Ab-

standsunterschreitung betroffenen Grundstücks eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt, die forst-
wirtschaftliche Nutzung des von der Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks einschließlich sämt-
licher Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche aus dem Eigen-
tum zu verzichten und 

•	 aufgrund der Standortgegebenheiten, insbesondere der Geländeausformung, der Waldstruktur sowie der 
Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr besteht.

Dem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme ist ein Plan beizufügen, aus dem die Flurstücksbezeichnung des 
Grundstücks sowie die genaue Lage des zu errichtenden Gebäudes auf dem Grundstück hervorgehen.

Ein Befahren der nicht zur Bebauung vorgesehenen 
Areale außerhalb des Baufensters ist auf das notwen-
dige Maß zu beschränken. Nach Möglichkeit sind die 
gewachsenen Böden an dieser Stelle zu erhalten. 
Innerhalb des Baufeldes sind die vorhandenen 
Oberböden abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern 
und bei Bedarf an den zu begrünenden Freiflächen 
wieder einzubauen. Überschüssige Oberböden sind an 
anderer Stelle zu verwerten. 

M 4: Begrenzung der Bodenversiegelung 
Stellplatzflächen und Erschließungswege sind mit 
einem wasserdurchlässigen Belag herzustellen.

M 5 : Pflanzmaßnahmen/Waldrandentwicklung  
Im Bereich der festgesetzten Waldfläche sind die 
bestehenden Gehölze zu erhalten. Innerhalb der priva-
ten Grünfläche ist ein Waldrand zu entwickeln und der 
aktuell offene Bestand zu schließen. 

Hierzu wird eine 2-reihige Strauchpflanzungen in 
einem Pflanzraster von 2,50 m angelegt. Hierbei wer-
den folgende Arten verwendet:

•	 Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)
•	 Schlehdorn (Prunus spinosa)
•	 Gemeine Hasel (Corylus avellana)
•	 Schwarze Holunder (Sambucus nigra)

Pflanzqualität: 1x verpflanzte Sträucher, Höhe 60-80 
cm bzw. 1/1 oder 2/0-Sämlinge 50-80 cm.  

Die Pflanzung ist dauerhaft zu sichern und Ausfälle 
durch gleichartige Sträucher zu ersetzen. 
 
Es sollten herkunftsgesicherte Gehölze mit der regio-
nalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem Leitfaden zur 
Verwendung gebietseigener Gehölze (BMU, Januar 
2012) verwendet werden.

M 6: Anbringen von Nisthilfen bzw. künstlichen 
Fledermausquartieren 
Als Ausgleich für den Verlust der potenziell nutzbaren 
Quartiermöglichkeiten (Rindenfurchen und abplatten-
de Rinde an einem Totbaum) sind insgesamt 10 
Fledermauskästen (z.B. Flachkästen des Typs Schwegler 
1FF oder vergleichbar) im angrenzenden Kommunalwald 
in einer Entfernung bis 500 m zur Eingriffsfläche anzu-
bringen. Die Kästen sollten an stärker dimensionierten 
Bäumen angebracht (BHD mind. 30 cm), die dauerhaft 
aus der Nutzung zu nehmen sind.  
Zudem sind an dem geplanten Gebäude künstliche 
Nisthilfen für Gebäudebrüter anzubringen, sofern die 
baulichen Strukturen keine Nistmöglichkeiten (in Form 
von Überständen, Nischen, Halbhöhlen o.ä.) zur 
Verfügung stellen. 

10. 	ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Die nicht überbaute Grundstücksfläche ist als in-
tensiv begrünte Gartenfläche anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen 
oder weitere Gestaltungselemente benötigt wird. Zu-
lässig sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine 
ansprechende Durchgrünung zu erreichen. Für die 
Anpflanzungen sind Gehölze einheimischer und re-
gionaltypischer Arten zu verwenden. Die Anlage von 
Schottergärten ist nicht zulässig. Es sind gebietshei-
mische Gehölze mit der regionalen Herkunft „West-
deutsches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) 
nach dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener 
Gehölze“ (BMU, Januar 2012) zu verwenden. Eventu-
elle Ausfälle bei der Bepflanzung sind durch Neuan-
pflanzungen zu ersetzen.

11.	 KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

Als funktionaler Ausgleich für die in Anspruch genom-
mene ca. 0,22 ha große Waldfläche und als Ausgleich 
für das ökologische Defizit in Höhe von 24.837 ÖWE 
ist eine Erstaufforstungsmaßnahme gem. § 8 Abs. 3 
LWaldG auf dem Flurstück Nr. 413, Flur 9, Gemarkung 
Neunkirchen/Nahe, durchzuführen. Dem vorliegenden 
Bebauungsplan wird eine 3.550 m² große Teilfläche 
zugewiesen, mit der auch das errechnete Bilanzdefi-
zit in Höhe von 24.837 ÖWE vollständig ausgeglichen 
werden kann. Ein Aufforstungsantrag wird beim MUV 
Abt. D/4 unter Vorlage eines Pflanzplanes nach Ab-
schluss des Verfahrens gestellt. 

12.	 GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.


